
(6) Die Plakate dürfen nicht an verkehrszeichen und deren Pfosten beziehungsweise

Rahmen befestigt werden.

(7) Die Ausnahmegenehmigung steht unter dem widerrufsvorbehalt' sie kann insbesondere

entschädigungslos zurückgenommen werden, wenn der lnhaber der Ausnahmege'

neh m i g u n g g"g;n Auflagei oder gegen-ges-etzl iche Vorsch riften ve rstößt'

Der Erlaubnisnehmer hat dem Träge-r d-er st-raßenbaulast alle Kosten zu ersetzen, die die-

sem durch die Sondernutzung entstähen. Er hat auf Verlangen der Straßenbaubehörde die

Anlagen auf seine Kosten zuändern. Bei Erlöschen oder Widerruf der Erlaubnis sowie bei

Einziehung der Straße kann der fraöer oer Straßenbaulast auf Kosten des Erlaubnisneh-

mers die Anlagen entfernen unO oen"oenutzten Straßenteil in einen ordnungsgemäßen Zu-

stand versetzen oder von dem Erlaubnisnehmer diese Maßnahme innerhalb einer ange-

messenen rrist vertangen. Der Träger der straßenbaulast hat Anspruch auf angemessene

Vorschüsse und Sicherheiten.

(8) Die Verkehrszeichen und Einrichtungen sind stets in einwandfreiem Zustand zu halten'

Behinderungen des Verkehrs sind zü vermeiden bzw' unter Vornahme der gebotenen

Sicherungsmaßnahmen auf das tvtinOestmaß zu beschränken; vor allem dürfen vorhandene

Verkehrszeichen und Lichtzeichenanlagen nicht verdeckt werden. An Straßenkreuzungen

oder -einmtrnOunlen ist ausreichende 
-sichtmög 

lichkeit zu gewährleisten'

Stetten.

Grüßen


